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1. Zusammenfassung

Von November 2014 bis März 2015 prüfte der Schweizer Tierschutz STS wöchentlich neun ver-
schiedene Internetplattformen auf das Vorhandensein von tierschutzwidrigen Vogelkäfigen. Insge-
samt wurden 246 Inserate an die Plattformbetreiber gemeldet. Bei 87 % der Inserate handelte es 
sich um Käfige, deren Flächen- oder Volumenmasse die gesetzlichen Mindestanforderungen nicht 
erfüllten oder die hinsichtlich zugelassener Zieltierart falsch deklariert waren. Bei 13 % der Inse-
rate wurden tierquälerische Rundkäfige angepriesen. Die meisten beanstandeten Inserate befanden 
sich auf den Plattformen tutti und anibis, an dritter Stelle lag ricardo.

Der STS ist der Meinung, dass Internetplattformen die aufgeschalteten Inserate vermehrt auf 
Tierschutzwidrigkeiten prüfen müssen. Käfige, welche die gesetzlichen Mindestmasse unterschrei-
ten, sollen entweder abgelehnt oder mit einem entsprechenden Hinweis auf die Gesetzeslage ver-
sehen werden. 

Die hohe Anzahl an nicht gesetzeskonformen Käfigen zeigt zudem auf, dass nach wie vor zahl-
reiche Vögel unter tierschutzwidrigen Bedingungen ihr Dasein fristen. Amtliche Kontrollen finden 
in privaten Heimtierhaltungen vergleichsweise selten, in der Regel nur bei Klagen, statt, weswegen 
solche Haltungsformen in der Regel kaum entdeckt werden. Umso wichtiger wäre es, dass Zoofach-
geschäfte und Internetportale korrekt informieren und ausschliesslich tierfreundliche Produkte im 
Angebot haben. 

Weiter sollte auch der Verkauf von Tierkäfigen auf gesetzlicher Ebene stärker geregelt werden, 
beispielsweise in Form einer Deklarationspflicht für Tierkäfige. Verkäufer sollten somit zwingend 
angeben müssen, für welche Tierart der Käfig geeignet ist.

2. Ausgangslage

Für die Haltung von Heimtieren existieren gesetzliche Minimalanforderungen, welche in der Tier-
schutzverordnung TschV geregelt sind. Die 2014 vom Schweizer Tierschutz STS durchgeführte 
Zoohandelsrecherche zeigte allerdings auf, dass im Handel nach wie vor Tierkäfige, deren Anwen-
dung für die permanente Tierhaltung gesetzlich verboten ist, erhältlich sind. Weiter sind die im 
Zoofachhandel angebotenen Käfige bezüglich geeigneter Zieltierart oft schlecht, gar nicht oder gar 
falsch deklariert. Diese Problematik ist im Internet noch viel stärker vertreten; fehlende oder gar 
falsche Angaben zum Verwendungszweck sowie Käfige unterhalb der Mindestmasse gehören hier 
zur Tagesordnung.

Den Käufern indessen ist oft nicht bewusst, dass das von ihnen gekaufte Produkt in der Anwen-
dung nicht legal ist; sie verlassen sich auf die Kompetenz der Verkäufer oder auf die Produktebe-
zeichnungen. 

Für die Tiere haben die falschen Anpreisungen allerdings fatale Folgen. Da Kontrollen in priva-
ten Heimtierhaltungen kaum stattfinden, werden die meisten illegalen Haltungsformen nicht ent-
deckt und die Tiere müssen ein Leben lang leiden. 

3. Recherche

Von November 2014 bis März 2015 prüfte der STS wöchentlich neun verschiedene Internetplatt-
formen auf das Vorhandensein von tierschutzwidrigen Vogelkäfigen und beanstandete diese beim 
Kundendienst oder bei der Fraud-Abteilung. Nebst grösseren inländischen Anbietern wie anibis, 
ricardo, olx und tutti wurden auch einige kleinere inländische Plattformen (Gratis-Inserate, Insera-
teGratis, Tier-Inserate und findix) sowie der ausländische Anbieter kijiji überprüft. 
Folgende Käfigtypen wurden beanstandet: 
• Vogelkäfige, deren Masse die für die Vogelhaltung geltenden Kleinstmasse (0.24 m²/0.12 m³; 

vgl. Anhang) unterschritten und die folglich für die permanente Haltung nicht legal waren.
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• Vogelkäfige, welche hinsichtlich der Eignung falsch deklariert waren; beispielsweise wurden 
Käfige als «für alle Arten von Exoten geeignet» beschrieben, obwohl sie lediglich für Vögel bis 
Grösse Agaporniden geeignet waren. 

• Rundkäfige, da diese aufgrund der Form tierschutzwidrig sind und in der Regel die gesetzli-
chen Anforderungen nicht erfüllen.

Die Beanstandung an die Plattformanbieter wurde elektronisch durchgeführt, wobei die Inserate 
aufgelistet und die Kritik detailliert begründet wurde. Der STS forderte die Plattformbetreiber an-
schliessend auf, die betreffenden Inserate zu löschen und die Inserenten über den Löschungsgrund 
zu informieren.

4. Rechercheergebnisse
 
Im besagten Zeitraum wurden insgesamt 246 Inserate beanstandet. Darunter waren 215 Käfigin-
serate, welche die Mindestmasse unterschritten oder eine falsche Eignung aufführten. Bei 31 In-
seraten handelte es sich um Rundkäfige.

Am meisten beanstandete Inserate fanden sich bei den Anbietern tutti (30 %) und anibis (26%).
Auffallend war, dass insbesondere im Tessin und in der Romandie nach wie vor viele Käfige im 
Umlauf sind, welche die Vorgaben der Tierschutzverordnung hinsichtlich Fläche/Käfigvolumen mas-
siv unterschreiten.

Plattformbetreiber

anibis findix
Gratis-
Inserate

Inserate  
Gratis kijiji olx ricardo

Tier- 
Inserate tutti

Zu klein und/ 
oder falsche 
Deklaration 53 1 5 1 6 39 42 5 63

Rundkäfige 11 0 2 0 0 3 5 0 10

Totale Anzahl 
Inserate 64 1 7 1 6 42 47 5 73
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anibis: Auch dieser Käfig unterschritt die 
Mindestanforderungen für permanente Haltung 
massiv.

Gratis-Inserate: Fläche = 0.18 m²,  
Volumen = 0.099 m³. Ob der Käufer weiss, 
dass der Käfig die Mindestmasse für perma-
nente Haltung unterschreitet?

Beispiele von Käfigen, welche für die permanente Haltung von Vögeln nicht  
zugelassen sind

anibis: Für kleine Vögel wären mindestens 
0.24 m² Fläche und 0.12 m³ Volumen vor-
geschrieben – dieser Käfig wies jedoch nur 
0.12 m² Fläche und 0.038 m³ Volumen auf. 
Für permanente Haltung ist er somit nicht 
geeignet.
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olx: Dieser Käfig bietet in etwa die Hälfte der 
gesetzlich vorgeschriebenen Fläche und knapp 
einen Viertel des vorgeschriebenen Volumens. 

ricardo: Nagelneu, aber trotzdem nicht legal … 

ricardo: «Mega gross» war in diesem Inserat 
nur die Übertreibung des Anbieters – der Käfig 
selbst war für permanente Haltung nämlich 
nicht legal.

olx: Auch dieser Käfig ist massiv zu klein.
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tutti: «Bequem» dürfte dieser winzige Käfig 
höchstens für den Halter sein … zumindest 
solange das Veterinäramt die gesetzeswidrige 
Haltung nicht bemerkt.

tutti: Fläche dieses Käfigs = 0.11 m²; Volumen 
= 0.038 m³… Vorgeschrieben wären aber min-
destens 0.24 m² und 0.12 m³.

tutti: Wenn die Fläche nicht stimmt, nützt 
auch die Höhe nichts… tatsächlich ein Fehl-
kauf! 

tutti: Ein weiteres Beispiel eines massiv zu 
kleinen Käfigs.
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anibis: Für Aras und andere 
Grosspapageien ist diese Voliere 
nicht gesetzeskonform.

Beispiele von falsch deklarierten Käfigen

olx: Gemäss Text ist diese Voliere für Exoten 
aller Art geeignet; in Tat und Wahrheit jedoch 
nur für kleine Vögel wie Agaporniden, Kana-
rien, Wellensittiche u. Ä. zugelassen. Pikant: 
Diese Voliere wurde von vier Verkäufern auf 
verschiedenen Plattformen angeboten, überall 
stand derselbe fehlerhafte Text.

ricardo: Die Beschreibung «erfüllt alle Tier-
schutzauflagen» ist irreführend, da in dieser 
Voliere nur Vögel bis Grösse Agaporniden 
gehalten werden dürfen; aber keine grösse-
ren Exemplare wie z. B. Nymphensittiche.



SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS KÄFIGINSERATE UND TIERSCHUTZ

9

tutti: Dieser Vogelkäfig ist gemäss 
Inseratebeschrieb für Kanarien oder 
Wellensittiche geeignet – er unter-
schreitet aber die Mindestmasse, 
welche für die Haltung dieser Arten 
gelten.

kijiji: Gemäss dem Anbieter ist der 
Käfig für Kanarien, Wellensittiche, 
Finken etc. geeignet – eine Falsch-
aussage, da der Käfig für die per-
manente Haltung von sämtlichen 
Vogelarten zu klein ist.
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Auf anibis, olx, tutti und Gratis-
Inserate wurde dieser Rundkäfig 
angeboten. Rundkäfige lassen sich 
aufgrund der runden Form nicht 
sinnvoll strukturieren; auch er-
schwert diese dem Vogel die Orien-
tierung. Dieser Käfig unterschreitet 
zudem die gesetzlichen Vorgaben.

Beispiele von Rundkäfigen

tutti: Nicht tiergerecht aufgrund 
der Form- und auch nicht geset-
zeskonform.

anibis: Dieser absolut minimalistische Vogelkäfig sollte 
nur als Dekorationsobjekt verwendet werden!
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anibis: Es stellt sich die Frage, 
ob die Sperlingspapageien bereits 
in diesem Käfig – also nicht legal 
– gehalten wurden … und ob die 
Haltung beim Neubesitzer weiter-
geführt wird …

olx: Der Käfig ist für die per-
manente Haltung von Vögeln 
nicht legal … ob der Neubesitzer 
weiss, dass er das arme Tier in 
einen anderen Käfig umsiedeln – 
und ihm einen Sozialpartner zur 
Verfügung stellen – muss?  

Beispiele mit Verdacht auf tierschutzwidrige Haltung
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tutti: Gesetzeswidrige Haltung bereits beim 
Vorbesitzer … 

tutti: Auch hier stellt sich der Verdacht ein, 
dass dieser Wellensittich bereits gesetzeswid-
rig (Einzelhaltung, Gehege unterhalb Mindest-
masse) gehalten wurde … und sich die Hal-
tungsform beim Käufer weiterziehen wird.
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5. Dialogbereitschaft und Massnahmen der Plattformbetreiber

anibis: Als Reaktion auf die Beanstandungen des STS erfolgte von anibis jeweils eine schriftliche 
Rückmeldung, dass die Inserate gelöscht und die Inserenten über die Begründung des Löschvor-
gangs informiert würden. Als einzige Plattform fragte anibis den STS aktiv um ein Treffen zur Aus-
arbeitung von Lösungen an. Die an diesem Treffen diskutierten Massnahmen werden nun geprüft 
resp. sind teilweise bereits in der Umsetzungsphase.

findix: Die Plattform findix reagierte nicht auf die Beanstandungen des STS, entfernte aber das 
Inserat von der Plattform.
 
Gratis-Inserate: Gratis-Inserate meldete schriftlich, dass die Inserate gelöscht wurden, informierte 
aber die Inserenten nicht über den Löschungsgrund.
 
Inserategratis: Als Reaktion auf die Beanstandungen des STS meldete Inserategratis, dass das be-
treffende Inserat gelöscht wurde.

kijiji: Die Plattform kijiji zeigte keine Reaktion auf die Beanstandungen des STS, die Inserate wur-
den teilweise gelöscht. Kijiji hat inzwischen den Betrieb in der Schweiz eingestellt.

olx: Als Reaktion auf die Beanstandungen des STS kam von olx jeweils eine schriftliche Rückmel-
dung, dass die Inserate gelöscht würden - was allerdings in einzelnen Fällen nicht vorkam. Die 
Begründungen des STS wurden nicht automatisch an den Verkäufer weitergeleitet, eine Informati-
on des Verkäufers durch olx erfolgte nur dann, wenn der Inserent selbst aktiv wurde und sich er-
kundigte. 

ricardo: Ricardo meldete im Anschluss an die Beanstandungen jeweils, dass die Angebote geschlos-
sen und die Inserenten informiert worden seien.
 
Tier-Inserate: Der Anbieter von Tier-Inserate bestätigte dem STS die Löschung der betreffenden 
Inserate. Weiter weist der Betreiber auf der Homepage nun auf die gesetzlichen Regelungen hin.

tutti: Tutti informierte den STS jeweils schriftlich über den Löschvorgang, auch wurde den Inseren-
ten der Löschvorgang kurz begründet. Auf Anfrage des STS fand ein Treffen mit tutti statt. Hin-
sichtlich möglicher Massnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes zeigte sich tutti interessiert, 
realisierte aber abgesehen von einer obligaten Angabe der Käfigmasse noch keine konkreten Mass-
nahmen.
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6. Forderungen STS

Käufer
Wer Tiere hält oder zu halten bezweckt, muss Kenntnis über deren Haltung haben. Folglich müssen 
sich auch Personen, welche Tierkäfige erwerben möchten, vorgängig über die gesetzlichen Mindest-
masse informieren resp. sich kritisch mit den im Handel angebotenen Käfigen auseinandersetzen. 
Diese Massnahme dient nicht nur dem Tierschutz, sondern schützt auch den Halter vor Strafver-
folgung.

Hinsichtlich des Tierschutzes ist anzumerken, dass die gesetzlichen Mindestmasse keine Grad-
messer für tierfreundliche Haltung darstellen, sondern nur das absolut notwendige Minimum – also 
die legale Grenze zur Tierquälerei – aufzeigen.

Verkäufer und Internetplattformen
Der STS ist der Meinung, dass nicht nur die Käufer, sondern auch die Verkäufer von Tierzubehör 
eine Verantwortung wahrzunehmen haben. Die Verkäufer sollten verpflichtet werden, hinsichtlich 
des Verwendungszwecks der Käfige (Eignung für bestimmte Vogelarten) korrekt zu informieren, um 
falsche Haltung und somit Tierschutzfälle zu vermeiden.

Falschangaben hinsichtlich der Eignung eines Käfigs indessen sind nicht nur tierschutzrelevant, 
sondern auch Betrug am Käufer. Bei falschen Versprechungen hinsichtlich des Verwendungszwecks 
liegt somit auch ein Verstoss gegen das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs UWG vor.

Weiter müssen die Internetplattfomen, welche als Schnittstelle zwischen Käufer und Verkäufer 
fungieren, in die Pflicht genommen werden. Der STS fordert daher, dass Plattformbetreiber die 
aufgeschalteten Käfiginserate zukünftig besser hinsichtlich Tierschutzproblematiken prüfen müs-
sen.

Damit Verkäufer von zu kleinen Käfigen ihr tierschutzwidriges Produkt nicht hinter fehlenden 
Massangaben verstecken können, wäre zudem eine obligate Angabe der Käfigmasse bei Internet-
inseraten zwingend notwendig. Der STS fordert daher die Plattformbetreiber auf, Pflichtfelder für 
Längen-, Breiten- und Höhenmasse von Tierkäfigen einzuführen.

Weiter empfiehlt der STS, dass Plattformbetreiber Vogelkäfige, welche unterhalb des gesetzli-
chen Minimums von 0.24 m²/0.12 m³ liegen, entweder ablehnen- oder mit einem Vermerk versehen, 
welcher darauf hinweist, dass das Produkt zur permanenten Haltung nicht geeignet ist. Diese Va-
riante wäre mit der Erstellung eines Kalkulators, welcher bei der Eingabe der Masse automatisch 
die Fläche und das Volumen berechnet, auf einfache Weise realisierbar. Bei Vogelkäfigen unterhalb 
von 0.24 m²/0.12 m³ würde anschliessend im Inserat ein automatischer Vermerk «nicht für per-
manente Haltung geeignet» geschaltet.

Zu guter Letzt sollte eine Inserateaufgabe im Internet zwingend mit einer automatischen Auf-
nahme der Adresse durch die Plattformbetreiber verbunden sein. Dies, damit bei tierschutzwidrigen 
Haltungsformen – und auch bei betrügerischen Inseraten – eine Meldung an das zuständige Amt 
gemacht und die Inserenten zur Verantwortung gezogen werden können.

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV 
Der STS ist der Ansicht, dass der Verkauf von Tierkäfigen stärker geregelt werden sollte. Er fordert 
daher vom BLV die Einführung einer Deklarationspflicht; der Verwendungszweck der gehandelten 
Käfige muss zwingend aufgeführt sein. Alternativ wäre auch ein Zulassungsverfahren analog zu Art. 
7 Tierschutzgesetz TSchG für serienmässig hergestellte Aufstallsysteme und Stalleinrichtungen für 
Nutztiere denkbar.
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Kantonale Veterinärämter
Die Recherche des STS zeigt auf, dass im Internet viele neue und gebrauchte Käfige im Umlauf 
sind, welche falsch deklariert sind und/oder die Mindestmasse der TSchV unterschreiten. Dies lässt 
den Schluss zu, dass nach wie vor viele Vögel nicht legal gehalten werden. Der STS fordert die 
kantonalen Veterinärämter auf, vermehrt Kontrollen in privaten Heimtierhaltungen durchzuführen. 
Insbesondere in der Westschweiz und im Tessin besteht grosser Aufholbedarf, da in diesen Regio-
nen viele, teils massiv zu kleine Käfige im Umlauf sind.

7. Anhang 

Gesetzliche Grundlagen
Mindestanforderungen für die permanente Haltung von Vögeln sind in der Tierschutzverordnung in 
Anhang 2, Tabelle 2 geregelt. 

Für Vögel gelten folgende Flächen- und Volumenmasse: 

Anzahl  
Tiere

Fläche  
in m²

Volumen  
in m³

Zusätzliche Fläche 
pro Tier (m²)

Grosse Papageien  
(Aras, Kakadus) 2 10 30 1

Vögel bis Grösse Graupapageien 
(grosse Sittiche und Papageien) 2 0.7 0.84 0.1

Vögel bis Grösse Nymphensittiche 
(mittelgrosse Sittiche) 6 0.5 0.3 0.05

Vögel bis Grösse Agaporniden 
(Kanarien, Prachtfinken,  
Wellensittiche und andere kleine 
Sittiche, Agaporniden) 4 0.24 0.12 0.05

Weiter gelten verschiedene sogenannte «besondere Anforderungen», wobei zwei dieser Anforderun-
gen Angaben zu Fläche/Käfigvolumen machen:

20) Die Gehege sind mit verschiedenen federnden Sitzgelegenheiten unterschiedlicher Dicke und 
Ausrichtung zu strukturieren, wobei ein Drittel des Volumens frei von Strukturen sein muss.

21) In Gehegen kleiner als 2 m² darf das Verhältnis von Länge zu Breite, bezogen auf die Mindest-
fläche, höchstens 2:1 betragen.

Rundkäfige sind gesetzlich nicht explizit verboten, in der Regel weisen aber auch sie eine die Min-
destanforderungen unterschreitende Fläche auf. 

Da sich Rundkäfige aufgrund der Form und der geringen Fläche kaum sinnvoll strukturieren 
lassen, wird in der Regel auch die besondere Anforderung 20 verletzt, welche besagt, dass ein 
Drittel des Käfigvolumens frei von Strukturen sein muss.


